
1. Zulassung
Entsprechend TRGS 519 (Ausgabe Januar 2007, berichtigt im März 2007) dürfen Abbruch- und Sanierungsarbeiten an oder
in bestehenden Anlagen oder Bauten nur von Unternehmen durchgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur Durchführung 
dieser Arbeiten zugelassen worden sind.

Die Zulassung ist der Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH (nachfolgend KWT genannt) im Zusammenhang mit dem Angebot einzurei-
chen.

2. Mitteilung
Der Gewerbeaufsicht ist durch den Auftragnehmer der Umgang mit asbesthaltigen Gefahrstoffen spätestens sieben Tage vor Beginn 
der Arbeiten mitzuteilen.
Die Mitteilung ist zu wiederholen beim Wechsel der sachkundigen Person sowie bei wesentlichen Änderungen
• des Arbeitsverfahrens und/oder
• der Schutzmaßnahmen
Eine entsprechende Kopie der Mitteilung, einschließlich deren Anlagen, ist der KWT zur Verfügung zu stellen.

3. Inhalt der Mitteilung
Die Mitteilung an die Gewerbeaufsicht muss insbesondere nachstehende Angaben enthalten:
1. Lage der Arbeitsstätte
2. Asbestprodukte und- mengen
3. durchführende Tätigkeiten und angewendete Verfahren
4. Anzahl der beteiligten Beschäftigten
5. Beginn und Dauer der Tätigkeiten
6. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestexposition und weitere Schutzmaßnahmen
7. Maßnahmen und Ort der Abfallbehandlung
Eine entsprechende Kopie der Mitteilung und deren Anlage ist der KWT zur Verfügung zu stellen.

4. Anlagen zur Mitteilung
Entsprechend TRGS 519 ist der Mitteilung die Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan vorzulegen. 

5. Durchführung
Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsbeginn und bei allen Änderungen der KWT den für die Arbeitsstelle verantwortlichen Arbeitsverant-
wortlichen und Sachkundigen für Asbest (nach TRGS 519) namentlich zu benennen.
Bei der Arbeitsausführung ist eine mögliche gegenseitige Gefährdung Dritter, einschließlich Mitarbeiter anderer Dienstleister auszu-
schließen. Durch Hinweisschilder und Absperrmaßnahmen ist sicherzustellen, dass der Arbeitsbereich nicht von Unbefugten Personen 
betreten wird.
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